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JAHRESSONDERZAHLUNG 
NOVEMBER
Mit dem Gehalt November wird auch die Jah-
ressonderzahlung ausgezahlt. Beschäftigte, die 
am 01. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, 
haben Anspruch auf die Jahressonderzahlung 
(TVL §20(1). Bemessungsgrundlage ist das mo-
natliche Entgelt, das den Beschäftigten in den 
Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlt worden ist (TVL §20(3). 
Beschäftigte der E1 bis E8 erhalten 95%, (E9 bis 
E11 = 80%, E12 bis E13 = 50%, E14 bis E15 = 
35%) des monatlichen Entgelts (TVL §20(2).
Ruht das Arbeitsverhältnis am 01. Dezember z. 
B. wegen Mutterschutzzeiten  oder Beschäfti-
gungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, 
so kommt es nicht zu einer Kürzung der Jahress-
onderzahlung. Eine Verminderung der Zahlung 
erfolgt auch nicht, solange Beschäftigte Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss 
haben.

Endet das Arbeitsverhältnis spätestens mit Ablauf 
des 30. November z. B. wegen des Bezugs einer 
Altersrente, so besteht in der Regel kein Anspruch 
auf eine Jahressonderzahlung. 
Weitere Informationen erteilen Barbara Venator, 
Tel.7307, Annette Bräutigam, Tel. 6062 
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ZUSCHUSS DES ARBEITGEBERS ZUM 
KRANKENGELD
Empfänger von Krankengeld erhalten auf Antrag 
einen Krankengeldzuschuss des Arbeitgebers. 
Hierzu benötigt die Abteilung Entgeltabrechnung 
eine Bescheinigung Ihrer Krankenkasse über das 
kalendertägliche Krankengeld. Die Höhe des Zu-
schusses und die Dauer der Zahlung richten sich 
nach individuellen Merkmalen Ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses. Gemäß § 22 TV-L wird der 
Krankengeldzuschuss bei einer Beschäftigungs-
zeit von mehr als einem Jahr längsten bis zum 
Ende der 13. Woche und von mehr als drei Jahren 
längstens bis zum Ende der 39. Woche der Er-
krankung gezahlt. Weitere Informationen erteilen 
Annette Bräutigam, Tel. 6062, Barbara Venator, 
Tel.7307

DIENSTVEREINBARUNG ÜBER GRUNDSÄTZE 
DER URLAUBSPLANUNG
Die Dienstvereinbarung über Grundsätze der Ur-
laubsplanung wurde im August 2012 abgeschlos-
sen und ist für alle Beschäftigten im Klinikum gül-
tig. Sie findet sich auf der Seite des Personalrats 
unter Dienstvereinbarungen.
(Zurzeit verhandeln wir zu diesem Thema eine 
neue Dienstvereinbarung, die aber bislang noch 
nicht gültig ist.) 
Informationen erteilen Renate Kern, Tel. 7254, 
Regine Weiß-Balschun, Tel.5237

URLAUBSSPERRE
Urlaubssperren in einzelnen Bereichen der Unikli-
nik unterliegen der Mitbestimmung durch den 
Personalrat. Dem Personalrat sind keine Urlaubs-
sperren bekannt. Informationen erteilen Renate 
Kern, Tel. 7254, Regine Weiß-Balschun, Tel.5237

URLAUBSANSPRUCH FÜR BESCHÄFTIGTE 
IM SCHICHTDIENST
Beschäftigte, die auch an den Wochenenden ar-
beiten müssen, haben den Anspruch, das Wo-

TERMINE ZUM VORMERKEN:

PR VOR ORT
20.11.2014 11:30 bis 13 Uhr 

Mikrobiologie UG A08

15.01.2015 11 bis 13 Uhr 

Augenklinik Bibliothek 1.Etage R24

05.02.2015 11 bis 13 Uhr 

Anatomie,  Erdgeschoss, rechts, Seminarraum 1



chenende vor oder nach dem werktäglichen Ur-
laub frei zu haben. Generell ergibt sich bei 
 
5 Tage Urlaub = 7 Tage frei
10 Tage Urlaub = 14 Tage frei
15 Tage Urlaub = 21 Tage frei
Da das Wochenende mit zum Urlaub zählt, muss 
es zeitlich mit dem Urlaub geplant werden.
Ein Urlaubstag ist immer ein 24-Stunden-Zeit-
raum.
Informationen erteilen Martin Sager, Tel. 6059, 
Regine Weiß-Balschun, Tel.5237

URLAUB UND MUTTERSCHUTZ
Kolleginnen, die in Mutterschutz gehen, haben 
anteiligen Urlaubsanspruch auch für die Zeit des 
Mutterschutzes sowie für jeden nicht vollen Mo-
nat der Elternzeit.
Weitere Informationen erteilen Annette Bräuti-
gam, Tel. 6062, Barbara Venator, Tel.7307

URLAUBSANTRITT NACH 
ARBEITSUNFÄHIGKEIT
Beschäftigte, die vor dem geplanten Urlaub ar-
beitsunfähig erkrankt sind, können ihren Urlaub 
auch ohne vorherigen Arbeitseinsatz antreten. 
Sie müssen sich lediglich spätestens am letzten 
Arbeitsunfähigkeitstag „gesund“ melden und er-
klären, dass der geplante Urlaub angetreten wird. 
Weitere Informationen erteilen Martin Sager Tel. 
6059, Barbara Venator, Tel.7307

ERKRANKUNG WÄHREND DES URLAUBS
Bundesurlaubsgesetz §9: „Erkrankt ein Beschäf-
tigter während des Urlaubs, so werden die durch 
ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Ar-
beitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht an-
gerechnet.“
Dies bedeutet, dass die durch Arbeitsunfähigkeit 
nicht genommenen Urlaubstage gutgeschrieben 
werden. Sie dürfen nicht eigenmächtig an den 
geplanten Urlaub angehängt werden.

Bei einer Erkrankung muss der Arbeitgeber selbst-
verständlich immer unverzüglich informiert wer-
den.

 
Hält sich ein Arbeitnehmer bei Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber und seiner Kranken-
kasse schnellstmöglich die Arbeitsunfähigkeit 
anzuzeigen. Dem Arbeitgeber muss auch deren 
voraussichtliche Dauer sowie die Adresse am Auf-
enthaltsort mitgeteilt werden. Die durch die Mit-
teilung entstehenden Kosten hat der Arbeitgeber 
zu tragen. Kehrt der Beschäftigte wieder ins In-
land zurück, so ist er verpflichtet, dem Arbeit-
geber und seiner Krankenkasse seine Rückkehr 
anzuzeigen. (Entgeltfortzahlungsgesetz §5(2)

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass auf 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Ausland 
ausdrücklich das Wort „arbeitsunfähig“ steht. 
Dies ist nicht automatisch der Fall, da es in vielen 
anderen Ländern diesen Begriff nicht gibt. Der Er-
krankte muss also den Arzt entsprechend darauf 
aufmerksam machen.
Weitere Informationen erteilen Regine Weiß-Bal-
schun, Tel. 5237, Martin Sager, Tel.6059

ARBEITNEHMERWEITERBILDUNG nach Ar-
beitnehmerweiterbildungsgesetz (AWbG)
Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub pro Jahr 
haben nach §§ 2, 3 AWbG alle Beschäftigten 
der Uniklinik Köln nach sechsmonatigem Beste-
hen des Beschäftigungsverhältnisses. Teilzeitbe-
schäftigte analog ihrer Arbeitszeit. Für die Zeit 
der Bildungsurlaubstage ist die Arbeitsvergütung 
fortzuzahlen.
Da der Anspruch auf Weiterbildung auf das Ka-
lenderjahr bezogen ist, erlischt er mit Ablauf des 
Kalenderjahres. Einen Übertrag auf das Folgejahr 
können die Beschäftigten vor Ablauf spätestens 
im Dezember schriftlich beim Geschäftsbereich 
Personal beantragen. Der Anspruch von zwei Ka-
lenderjahren kann dann zusammengefasst wer-
den.
Es braucht nicht eine zehntägige Veranstaltung 
besucht zu werden, sondern der Anspruch kann 
zum Besuch inhaltlich-thematisch verbundener 
Bildungsurlaube  genutzt werden, d.h. es kön-
nen auch mehrere kürzere Seminare absolviert 
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werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang wie 
z.B. bei Grund- und späterem Aufbaulehrgang 
besteht. Dies muss bereits im Titel der Veranstal-
tung erkennbar sein (Beispiel: word I, word II).
Die Möglichkeit der Zusammenfassung besteht 
auch dann, wenn wegen Teilnahme z.B. an einer 
3-tägigen Bildungsveranstaltung nicht mehr die 
vollen fünf Tage zur Verfügung stehen, sondern 
nur noch zwei Tage aus dem Kontingent des lau-
fenden Jahres verbleiben. Damit ergibt sich die 
Option, im kommenden Jahr z.B. sieben Tage für 
zusammenhängende Seminare zu nutzen.
Schritte zum Bildungsurlaub
1. Unterlagen des Seminarveranstalters besorgen
Alle in NRW nach diesem Gesetz anerkannten Ar-
beitnehmerweiterbildungsangebote können von 
Beschäftigten genutzt werden.
2. Antrag auf Bildungsurlaub beim Geschäftsbe-
reich Personal (nicht bei der oder dem Vorgesetz-
ten) stellen
Der Antrag muss mindestens sechs Wochen, 
schriftlich mit allen Unterlagen, vor Beginn des 
Seminars beim Geschäftsbereich Personal einge-
gangen sein. Bei der Abgabe, sich den Eingang 
bestätigen lassen. Es ist sinnvoll mit dem Vorge-
setzten zu klären, ob Sie zu dieser Zeit im Bereich 
abwesend sein können. (Kriterien wie bei Urlaub)
3. Die Frist für die Reaktion des Geschäftsbereichs 
Personal beträgt drei Wochen, gerechnet ab Ein-
gang des Antrages.
Wird der Antrag genehmigt oder schweigt der 
Geschäftsbereich Personal können die Beschäftig-
ten den Bildungsurlaub antreten. Bei Ablehnung 
des Antrags durch den Geschäftsbereich Personal, 
nehmen Sie bitte kurzfristig Kontakt mit dem Per-
sonalrat auf. So können wir Sie bei der Klärung 
unterstützen.
4. Nach der Veranstaltung: Teilnahme nachweisen
Nach dem Seminarbesuch ist dem Geschäftsbe-
reich Personal eine Kopie der Teilnahmebeschei-
nigung einzureichen. 

Digital im Internet nachzulesen unter: http://
www.bildungsurlaub.de/infos_leitfaden-quotbil-
dungsurlaub-nrwquot_34.html 
Das Antragsformular finden Sie im Intranet der 

Uniklinik unter: http://cms.uk-koeln.de/live/dezer-
nat4/content/e3408/e4468/e492/arbeitnehmer-
weiterbildungsgesetz_dez4.pdf
Weitere Informationen erteilt Ulrike Utsch, Tel. 
6029 

MELDUNG BEI ARBEITSUNFÄHIGKEIT
Sind Sie arbeitsunfähig erkrankt, müssen Sie dies 
spätestens zu Beginn Ihrer Dienstzeit Ihrer/m 
Vorgesetzte/n mitteilen. Hierbei müssen Sie keine 
Angaben über ihre Beschwerden machen. Wenn 
die Erkrankung so schwerwiegend ist, dass Sie 
gleich einen Arzt aufsuchen und dieser Sie für 
einige Tage „krank schreibt“, müssen Sie danach 
erneut Ihre/n Vorgesetzte/n über die Dauer Ihrer 
voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit informieren.
In der Regel ist jedoch erst nach dem dritten Ka-
lendertag eine AU-Bescheinigung notwendig. 
Benötigen Sie akut noch keinen Arzt, reicht für 
den 1. Tag der einmalige Anruf bei dem/der Vor-
gesetzten. Geht es Ihnen am 2. Tag noch nicht 
besser, müssen Sie erneut zu Beginn der Dienstzeit 
Ihre/n Vorgesetzte/n darüber informieren, dass Sie 
noch nicht wieder arbeitsfähig sind. Gleiches gilt 
für den 3. Tag. 
Wichtig: Es zählen nicht die Arbeitstage, sondern 
die Kalendertage. 
Sind sie also am 4. Tag weiter arbeitsunfähig, 
müssen Sie:
a) zuerst wieder Ihre/n Vorgesetzte/n zu Beginn 
der Dienstzeit hierüber in Kenntnis setzen,
b) einen Arzt aufsuchen und nach Erhalt der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erneut Ihre/n 
Vorgesetzte/n über die voraussichtliche Dauer der 
„Krankschreibung“ informieren.
c) Sollte Ihre Erkrankung darüber hinaus andau-
ern, so ist wie bei Buchstaben a) und b) zu ver-
fahren.
Die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
muss dann an die folgende Adresse geschickt 
werden: Universitätsklinik Köln, Geschäftsbereich 
Personal, Gebäude 1, Kerpener Str. 62, 50937 
Köln. 
Weitere Informationen erteilen Gertrud Degani, 
Tel. 6057, Michael Anheier, Tel.5815
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Beschäftigte Vorgesetzte bzw. dienstplanende Person

Anzeigepflicht Nachweispflicht
Dienstantrittsmeldung an den Geschäftsbereich 
Personal
Beschäftigte nehmen am 
Dienstplan teil

Beschäftigte nehmen 
nicht am Dienstplan tei

Arbeitsunfähigkeit 
1 - 3 Kalendertage

ja nein nein

ja 
(Formular „Abwesen-
heitsmeldung“ mit 
Dienstantrittsdatum 
ausfüllen)

Arbeitsunfähigkeit 
länger als 3 Kalendertage

ja ja nein 

ja 
(Formular „Abwesen-
heitsmeldung“ mit 
Dienstantrittsdatum 
ausfüllen)

Arbeitsunfähigkeit länger 
als 6 Wochen  (ohne 
Entgeltfortzahlung)

laufend bei Verlänge-
rung und nach Rück-
kehr am ersten Tag

Anforderung im 
Einzelfall durch 
den GB Personal

ja ja

Arbeitsantritt nach 
Arbeitsunfähigkeit länger 
als 4 Wochen

ja 
(schriftlich Formular 
„Abwesenheitsmeldung“ 
mit Dienstantrittsdatum 
ausfüllen)

IMPRESSUM
V.i.S.d.P.: Michael Anheier – PR-Vorsitzender 

Tel.: 478-5300  •  Internet: E-Mail: Personalrat@uk-koeln.de

NACHWEIS- UND ANZEIGEPFLICHT BEI 
ARBEITSUNFÄHIGKEIT
Immer wieder gibt es Unklarheiten wo und in 
welcher Form Beschäftigte sich bei Arbeitsunfä-
higkeit melden müssen.
Mit der Anzeigepflicht ist die Mitteilung über 
eine Arbeitsunfähigkeit im direkten Arbeitsbe-
reich gemeint. In jeder Abteilung muss eine Stelle 
benannt werden, die eine Mitteilung über eine 
Arbeitsunfähigkeit per E-Mail oder per Telefon 
entgegennimmt. 
(soziale Netzwerke oder Kurznachrichtendienst 
sind keine dienstlichen Kommunikationsmittel, 
weder für Beschäftigte, noch für Vorgesetzte)
Mit der Nachweispflicht ist die Abgabe einer Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung gemeint. Diese 
muss dem Geschäftsbereich Personal, Gebäude 1, 
Kerpener Str. 62, 50937 Köln geschickt werden. 
Endet aufgrund der Dauer der Arbeitsunfähig-

keit die Entgeltfortzahlung und ein Beschäftigter 
hat Anspruch auf Krankengeldzahlung durch die 
Krankenkasse, so besteht weiterhin die Verpflich-
tung, dem Arbeitgeber (Arbeitsbereich, Station, 
Vorgesetzte) die voraussichtliche Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit mitzuteilen (Anzeigepflicht). Al-
lerdings werden dann keine Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen mehr ausgestellt. Stattdessen 
erhalten die Erkrankten vom Arzt regelmäßig in 
Abständen von 2 bis 4 Wochen eine Beschei-
nigung - den sogenannten Auszahlschein - zur 
Vorlage bei der Krankenkasse, damit die Kranken-
geldzahlung erfolgen kann. Der dort angegebene 
Zeitraum ist dem Arbeitgeber bekannt zu geben. 
Für die Nachweis- bzw. die Anzeigepflicht ist es 
nicht erforderlich eine Kopie des Auszahlscheins 
an den Geschäftsbereich Personal zu geben. 
Weitere Informationen erteilt Annette Bräutigam, 
Tel. 6062

Das Formular „Abwesenheitsmeldung“ finden Sie auf der Intranetseite des Geschäftsbereiches Personal 
unter Formulare/ Vordrucke – Stichwort Krankmeldung.


